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Kapitel 1 

Einleitung 

A. Untersuchungsgegenstand und Hauptfragestellung 

Eine kohärente Außenpolitik zu verwirklichen und als eigenständiger  
Akteur in den internationalen Beziehungen aufzutreten ist für die EU eine 
besondere Herausforderung, da das auswärtige Handeln der EU sowohl auf 
einer horizontalen Ebene („GASP vs. Supranationale Außenpolitik“) als 
auch einer vertikalen Ebene („EU vs. Mitgliedstaaten“) strukturell gespal-
ten ist.1 Die Spaltung auf der horizontalen Ebene ist allerdings kein  
konzeptioneller Ursprungsfehler, sondern das Ergebnis eines historisch 
gewachsenen Prozesses, denn die Mitgliedstaaten entschieden sich erst 
1970 – also fast 20 Jahre nach Beginn des europäischen Integrationspro-
zesses – dazu, ihre nationalen Außenpolitiken im Rahmen der Europäi-
schen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) zu koordinieren. Die EPZ erfolg-
te außerhalb der Europäischen Gemeinschaften auf zwischenstaatlicher 
Ebene. Das Gebot der außenpolitischen Kohärenz wurde erstmalig 1987 
primärrechtlich in Art. 30 V UAbs. 1 EEA geregelt, der vorsah, dass die 
auswärtigen Politiken der EG und die im Rahmen der EPZ vereinbarten 
Politiken kohärent sein müssen. Aus der EPZ wurde 1993 mit der Grün-
dung der EU auf der Grundlage des Vertrags von Maastricht die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). 

Das Nebeneinander der unterschiedlichen Kooperationsformen im Be-
reich der Außenpolitik, auf der rein zwischenstaatlichen Ebene der EU 
einerseits und der supranationalen Ebene im Rahmen der auswärtigen Poli-
tikbereiche der EG andererseits, änderte sich jedoch trotz der Institutiona-
lisierung des außenpolitischen Koordinierungsprozesses durch den Vertrag 
von Maastricht nicht. Die EG war weiterhin ein eigenes Rechtssubjekt mit 
einer eigenen Rechtsordnung und von der EU zu unterscheiden.  

Der Grund für diese Spaltung, die auch mit dem 2009 in Kraft getrete-
nen Vertrag von Lissabon nicht vollständig überwunden worden ist, liegt 
darin, dass die Mitgliedstaaten die Außenpolitik, die eine der Kernkompe-
tenzen eines Nationalstaates darstellt, nicht vollständig „supranationalisie-
ren“, sondern weiterhin eine größtmögliche Kontrolle über die Außenpoli-

                                                 
1 Siehe dazu unten, vertikale und horizontale Kohärenz, S. 12 ff. 
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tik der EU sowie ihre eigene behalten wollen. Dies verursacht ein speziel-
les Spannungsverhältnis, das wegen der besonderen Sensibilität der Au-
ßenpolitik als Domäne des Nationalstaates intensiver ist als das allgemeine 
Spannungsverhältnis, das zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in den 
sonstigen Politikbereichen besteht. 

Die Mitgliedstaaten stimmen darin überein, dass es eine gemeinsame 
Außenpolitik unter dem Dach der EU geben soll. Die Frage, wie die recht-
lichen Rahmenbedingungen dafür aussehen sollen, ist aber immer wieder 
Gegenstand von Diskussionen und Vertragsrevisionen gewesen. Die letzte 
Vertragsrevision wurde mit dem Vertrag von Lissabon vorgenommen. Die 
Erklärung des Europäischen Rates von Laeken 2001 war die Grundlage für 
den Konvent zur Zukunft Europas, der den Entwurf des Europäischen Ver-
fassungsvertrages (EVV) ausarbeitete. Die Substanz des EVV, dessen In-
krafttreten an den ablehnenden Referenden in den Niederlanden und 
Frankreich 2005 scheiterte, konnte größtenteils in den Vertrag von Lissa-
bon überführt werden.2 In der Erklärung von Laeken wurde unter anderem 
die Frage gestellt, wie sich eine kohärentere gemeinsame Außenpolitik und 
Verteidigungspolitik entwickeln ließe und wie die Kohärenz der europäi-
schen Außenpolitik vergrößert werden könne.3 Die Arbeitsgruppe VII 
„Außenpolitisches Handeln“ des Konvents diskutierte unter anderem die 
Frage, wie die Kohärenz des Handelns der Union und die Koordinierung 
aller zur Verfügung stehenden Instrumentarien sichergestellt werden könne 
und auf welche Weise die Regelungen für die Außenvertretung der Union 
geändert werden müsse, um den Einfluss der Union auf der internationalen 
Ebene zu verstärken.4 Im Konvent bestand Einigkeit darüber, dass ein ge-
meinsames Auftreten der EU in der Welt sehr von Vorteil wäre, weil es 
einzelnen Mitgliedstaaten immer schwerer falle, internationale Entwick-
lungen im Alleingang zu beeinflussen.5 

                                                 
2 Schwarze, EuR 2009, Beiheft 1, 9 (10); Streinz, Alter Wein, in: Hummer/Obwexer, Ver-

trag von Lissabon, S. 452 (463). 
3 Europäischer Rat (Laeken), 14. und 15. Dezember 2001, Schlussfolgerungen des Vorsit-

zes, SN 300/1/01 REV 1, Anlage I, Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen 
Union, S. 22 f., abrufbar unter: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/press 
data/de/ec/68829.pdf (30.07.2013). 

4 Europäischer Konvent, Mandat der Gruppe VII „Außenpolitisches Handeln“, CONV 
252/02, v. 10.09.2002, S. 3, Nr. 4 ff., S. 6, Nr. 12 ff. u. S. 16, Nr. 20, abrufbar unter: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/02/cv00/cv00252.de02.pdf (30.07.2013); Kurznie-
derschrift über die Tagung vom 8. Oktober 2002, CONV 342/02, v. 11.10.2002, S. 1, Nr. 2, 
abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/02/cv00/cv00342.de02.pdf (30.07. 
2013); Gruppen: Zweite Welle, Mandat Gruppe VII „Außenpolitisches Handeln“, CONV 
206/02, v. 19.07.2002, S. 3, Nr. 2 u. 5, abrufbar unter: http://register.consilium.europa. 
eu/pdf/de/02/cv00/cv00206.de02.pdf (30.07.2013). 

5 Europäischer Konvent, Schlussbericht der Gruppe VII „Außenpolitisches Handeln“, 
CONV 459/02, v. 16.12.2002, S. 12, Nr. 5, abrufbar unter: http://register.consilium.europa. 
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Einerseits kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die EU 
nur dann als glaubwürdiger Akteur in den internationalen Beziehungen 
auftreten kann, wenn sie mit „einer Stimme“ spricht. Allerdings muss dies 
nicht bedeuten, dass nur einer spricht, sondern es kommt in erster Linie 
darauf an, dass alle Beteiligten inhaltlich das Gleiche sagen.6 Die Festle-
gung einer gemeinsamen Politik ist auch nicht mit der Festlegung einer 
einzigen Politik gleichzusetzen.7 Entscheidend ist insoweit das Sprechen 
mit einer „einheitlichen“ Stimme. 

Andererseits lässt sich darüber streiten, ob eine effektive Außenpolitik 
immer kohärentes Handeln voraussetzt. Eine einheitliche Position auf der 
Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners kann sich beispielsweise 
zu Lasten der Effektivität auswirken. Umgekehrt kann ein inkohärentes 
Verhalten nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ in außenpolitischen 
Angelegenheiten besonders wirkungsvoll sein.8  

Eine glaubwürdige und erfolgreiche Außenpolitik der EU setzt aber 
langfristig voraus, dass sie dazu fähig ist, ihre Außenpolitik kohärent zu 
gestalten und als eigenständiger Akteur in Erscheinung zu treten, der mehr 
ist als nur die Summe seiner Mitgliedstaaten. Inwieweit dies durch die Re-
formen des Vertrags von Lissabon ermöglicht oder begünstigt wird, soll in 
dieser Arbeit untersucht werden. Die Hauptfragestellung dieser Arbeit lau-
tet deshalb: 

Welche Rechtsnormen, auf der Grundlage des Vertrags von Lissabon, sind 
für die Kohärenz des auswärtigen Handelns und das eigenständige Auftre-
ten der EU in den internationalen Beziehungen von wesentlicher Bedeu-
tung und wie sind sie auszulegen? 

Es werden zunächst einige Begriffsbestimmungen zur Festlegung des 
Untersuchungsgegenstandes vorgenommen (B.). Anschließend wird der 
Gang der Untersuchung erläutert (C.). 

                                                 
eu/ pdf/de/02/cv00/cv00459.de02.pdf (30.07.2013); Synthesebericht über die Plenartagung − 
11./12. Juli 2002 in Brüssel, CONV 200/02, v. 16.07.2002, S. 2, Nr. 5, abrufbar unter: 
http://european-convention.eu.int/pdf/reg/de/02/cv00/cv00200.de02.pdf (30.07.2013); Die 
außenpolitischen Maßnahmen der EU, CONV 161/02, v. 03.07.2002, S. 2, Nr. 1 u. S. 13, 
Nr. 37, abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/02/cv00/cv00161.de02.pdf 
(30.07.2013). 

6 Vgl. Thym, AVR 42 (2004), 44 (60); Europäischer Konvent, Synthesebericht über die 
Plenartagung − 11./12. Juli 2002 in Brüssel, CONV 200/02, v. 16.07.2002, S. 5, Nr. 13, ab-
rufbar unter: http://european-convention.eu.int/pdf/reg/de/02/cv00/cv00200.de02.pdf (30.07. 
2013). 

7 Ebd., Europäischer Konvent, S. 3, Nr. 8. 
8 Missiroli, EFA Rev. 6 (2001), 177 (182). 
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B. Begriffsbestimmungen 

I. Vertrag von Lissabon 

Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
wurde am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichnet und ist am 
1. Dezember 2009 in Kraft getreten. Der Vertrag von Lissabon ist ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, durch den der EUV-Nizza und EGV-Nizza geändert 
wurden. Er besteht aus sieben Artikeln sowie den Protokollen und einem 
Anhang.9 Art. 1 betrifft die Änderungen des EUV-Nizza, Art. 2 die Ände-
rungen des EGV-Nizza sowie dessen Umbenennung in AEUV. Art. 3–7 
enthalten Schlussbestimmungen. Wenn nachfolgend vom EUV und AEUV 
gesprochen wird, ist damit der Vertrag über die Europäische Union (geän-
dert durch Art. 1 des Vertrags von Lissabon) und der Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (geändert durch Art. 2 des Vertrags 
von Lissabon) in der konsolidierten Fassung gemeint.10  

II. Außenpolitik und auswärtiges Handeln der EU 

Der Begriff Außenpolitik bezieht sich nach dem herkömmlichen Verständ-
nis auf die Politik eines Nationalstaates mit der er seine Interessen gegen-
über dem internationalen oder auswärtigen Umfeld wahrnimmt.11 Teilwei-
se wird Außenpolitik deshalb nach wie vor als Sache des Nationalstaates 
angesehen.12 

Außenpolitik und internationale Politik bzw. internationale Beziehun-
gen unterscheiden sich durch ihre Sichtweise. Außenpolitik bezieht sich 
auf das Handeln eines einzelnen Staates, wohingegen der internationalen 
Politik eine Perspektive zugrunde liegt, die das gesamte internationale Sys-
tem berücksichtigt.13 Die Fokussierung auf den Nationalstaat wird unter 
anderem als eine der Ursachen dafür angesehen, weshalb die EU als inter-
nationaler Akteur in der Lehre der internationalen Beziehungen manchmal 
übersehen oder unterschätzt wird.14 Berücksichtigt man das traditionelle 

                                                 
9 Vertrag von Lissabon, ABl. EU Nr. C 306/1, v. 17.12.2007. 
10 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. EU Nr. C 115/1, v. 9.5.2008.  
11 Filzmaier u.a., internationale Politik, S. 45; Gaedtke, Europäische Außenpolitik, S. 12; 

Seidelmann, Außenpolitik, in: Woyke, Internationale Politik, S. 1. 
12 Vgl. Wilhelm, Außenpolitik, S. 79 ff. 
13 Czempiel, Internationale Beziehungen, in: Knapp/Krell, Internationale Politik, S. 4; 

Scherrer, Außenpolitik, in Albrecht/Vogler, Internationale Politik, S. 63 (63); Wilhelm, Au-
ßenpolitik, S. 8. 

14 Bretherton/Vogler, EU as a global actor, S. 12; Ginsberg, EU in International Poli-
tics, S. 12. 
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Verständnis von Außenpolitik, erscheint es also zunächst fraglich, ob man 
überhaupt von einer „Außenpolitik der EU“ sprechen kann. Andererseits 
gibt es aber auch neuere Ansätze, die den Begriff Außenpolitik ausweiten 
und zumindest die EU als supranationale Organisation mit einbeziehen 
wollen.15 Das erscheint wegen der besonderen Struktur der EU angemes-
sen. Die EU ist kein Staat.16 Selbst wenn man davon ausginge, dass die EU 
die Voraussetzungen der „Drei-Elementen-Lehre“17 erfüllte (EU-Bürger 
als Staatsvolk; EU-Gebiet, definiert durch die Außengrenzen der EU als 
Staatsgebiet; EU-Rechtsetzungskompetenzen sowie die Befugnisse der 
EU-Organe als Staatsgewalt), verfügt sie nicht über eine „Kompetenz-
Kompetenz,“18 sondern unterliegt dem Prinzip der begrenzten Einzeler-
mächtigung (Art. 5 II EUV). Die EU weist aber auf Grund ihrer supranati-
onalen Rechtsordnung gewisse Ähnlichkeiten zu einem (Bundes-)Staat auf 
und hebt sich dadurch von einer herkömmlichen internationalen Organisa-
tion ab.19 

Die Terminologie im EUV und AEUV legt ebenfalls ein Begriffsver-
ständnis nahe, das sich von der traditionellen Sichtweise unterscheidet. Die 
EU erarbeitet und verwirklicht eine „Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik“ (Art. 24 I EUV, Art. 2 IV AEUV). Zwar gibt es keinen „Außenmi-
nister der EU“, wie ihn noch der EVV20 vorsah, weil einige Mitgliedstaa-
ten diese Bezeichnung für zu staatsähnlich hielten,21 aber dennoch einen 
„Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik“.22 Die Bezeichnung 
der Arbeitsgruppe, die im Europäischen Konvent für die Ausarbeitung der 
Bestimmungen über das auswärtige Handeln der EU zuständig war, lautete 

                                                 
15 Vgl. Jopp/Schlotter, EU, in: Jopp/Schlotter, Kollektive Außenpolitik, S. 9 (10); Kernic, 

Außenbeziehungen EU, S. 13 ff.; Wilhelm, Außenpolitik, S. 89 f.; Zur Schwierigkeit einer 
einheitlichen Definition von „Außenpolitik der EU“ siehe auch Missiroli, EFA Rev. 15 
(2010), 427 (428, Fn. 1). 

16 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 1 EUV, Rn. 29; Pechstein, in: Streinz, 
EUV/AEUV, Art. 1 EUV, Rn. 10; Thym, Auswärtige Gewalt, in: von Bogdandy/Bast, Euro-
päisches Verfassungsrecht, S. 441 (469). 

17 Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 394 ff. 
18 BVerfGE 123, 267, Rn. 233 (Lissabon-Urteil); Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/ 

AEUV, Art. 1 EUV, Rn. 29; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, EL 41, 
Juli 2010, Art. 1 AEUV, Rn. 18 ff.; Pechstein, in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 1 EUV, Rn. 10. 

19 Vgl. Nettesheim, Kompetenzen, in: von Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungs-
recht, S. 389 (398). 

20 Vertrag über eine Verfassung für Europa, ABl. EU Nr. C 310/1, v. 16.12.2004.  
21 Hummer, „Verstaatlichung“ der EU, in: Hummer/Obwexer, Vertrag von Lissabon, 

S. 19 (33).  
22 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass beispielsweise der englische Wortlaut (so-

wie andere Sprachfassungen in ähnlicher Weise) von einem „High Representative for 
Foreign Affairs and Security Policy“ (Hervorh. d. Verf.), also von einem „Hohen Vertre-
ter für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik“ spricht. 
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„Guppe VII ‚Außenpolitisches Handelnʻ“. Im Abschlussbericht dieser Ar-
beitsgruppe wurde auch vorgeschlagen, die Bezeichnung „außenpolitisches 
Handeln der EU“ im EVV zu verwenden.23 Diese Bezeichnung wurde aber 
letztlich nicht übernommen. Schon im ersten offiziellen Entwurf24 des 
EVV fand sich die Bezeichnung „auswärtiges Handeln“, die im EVV (Teil 
III, Titel V) übernommen wurde. Im EUV (Titel V) und AEUV (Fünfter 
Teil) wird ebenfalls der Begriff „auswärtiges Handeln“ der EU verwendet. 
Der Umfang des auswärtigen Handelns der EU im engeren Sinn ergibt sich 
aus der Formulierung „ihres auswärtigen Handelns“ in Art. 21 III UAbs. 1 
EUV. Davon umfasst werden: 

‒ Das auswärtige Handeln, das unter Titel V EUV fällt. Neben den allge-
meinen Bestimmungen über das auswärtige Handeln (Kapitel 1) fallen da-
runter vor allem die besonderen Bestimmungen über die intergouverne-
mentale GASP und GSVP gemäß Kapitel 2. 

‒ Das auswärtige Handeln, das unter den Fünften Teil des AEUV fällt. Da-
bei handelt es sich im Wesentlichen um die supranationalen auswärtigen 
Politikbereiche der ehemaligen EG. 

In Art. 21 III UAbs. 1 EUV ist ferner von den „externen Aspekten der üb-
rigen Politikbereiche“ die Rede. Die in Art. 21 I und II EUV genannten 
Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns sind auch „bei der Ausar-
beitung und Umsetzung […] der externen Aspekte der übrigen Politikbe-
reiche“ zu wahren (Art. 21 III UAbs. 1 EUV). Damit sind die internen Po-
litikbereiche der EU gemeint. Da diese externe Aspekte aufweisen kön-
nen,25 ist es sachgerecht, sie insoweit in das auswärtige Handeln der EU in 
einem weiteren Sinne mit einzubeziehen. 

                                                 
23 Europäischer Konvent, Schlussbericht der Gruppe VII „Außenpolitisches Handeln“, 

CONV 459/02, S. 2, Nr. 2, v. 16.12.2002, abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/ 
pdf/de/02/cv00/cv00459.de02.pdf (30.07.2013); bemerkenswert ist, dass der englische Wort-
laut hingegen lediglich von „External Action“ und nicht etwa von „Foreign Policy“ spricht. 

24 Europäischer Konvent, Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, CONV 
850/03, v. 18.07.2003, abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/03/cv00/cv 
00850.de03.pdf (30.07.2013). 

25 Z.B.: Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung (Art. 75 AEUV), Kontrolle der Außen-
grenzen (Art. 77 I lit. b und II lit. b AEUV), Zusammenarbeit mit Drittländern zur Steuerung 
des Zustroms von Personen (Art. 78 II lit. g AEUV), Rückübernahme von Drittstaatsangehö-
rigen (Art. 79 III AEUV). Zu den externen Aspekten des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts siehe Wessel/Marin/Matera, External Dimension, in: Eckes/Konstadinides, 
Area of FSJ, S. 272 ff. Weitere Beispiele für externe Aspekte interner Politikbereiche sind die 
Zusammenarbeit der EU mit Drittländern oder internationalen Organisationen im Bereich der 
Forschung und technologischen Entwicklung (Art. 186 AEUV) oder im Bereich der Umwelt-
politik (Art. 191 IV AEUV). Ferner können Abkommen, die sich auf Gegenstände der inter-
nen Politikbereiche beziehen, mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen geschlos-
sen werden, wenn die Voraussetzungen der nunmehr kodifizierten „AETR-Rspr.“ des EuGH 
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Das auswärtige Handeln der EU ist auch nach dem Vertrag von Lissa-
bon weiterhin gespalten, obwohl nur noch ein Rechtssubjekt (Art. 1 III S. 3 
i.V.m. Art. 47 EUV) existiert. Es gibt in materieller Hinsicht weiterhin 
eine „supranationale“ und eine „intergouvernementale Säule“.26 In diesen 
Säulen sind die Wirkungen der Rechtsakte,27 die Entscheidungsverfahren 
und die gerichtlichen Kontrollmöglichkeiten unterschiedlich ausgeprägt. 

Das supranationale Recht der EU ist durch die rechtliche Durchgriffs-
wirkung gekennzeichnet, d.h. es ist grundsätzlich in den Mitgliedstaaten 
unmittelbar anwendbar und genießt im Falle der Kollision Anwendungs-
vorrang vor nationalem Recht.28 Im Gegensatz dazu entfaltet das intergou-
vernementale Recht der EU grundsätzlich rein völkerrechtliche Rechtswir-
kungen,29 es gilt nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten und genießt kei-
nen Anwendungsvorrang. 

Die Entscheidungsverfahren zur Annahme von Rechtsakten in den sup-
ranationalen Politikbereichen setzten grundsätzlich eine Initiative der 
Kommission voraus (Art. 17 II EUV). Anschließend entscheiden in der 
Regel der Rat und das Europäische Parlament gemeinsam über die An-
nahme eines Gesetzgebungsaktes (Art. 14 I S. 1, Art. 16 I S. 1 EUV). Ge-
setzgebungsakte und sonstige Rechtsakte der EU in den supranationalen 
Politikbereichen können auch gegen den Willen einzelner Mitgliedstaaten 
im Wege einer Mehrheitsentscheidung angenommen werden (Art. 16 IV 
EUV, Art. 231 AEUV, Art. 294 AEUV). Ferner unterliegen das supranati-
onale EU-Primärrecht und supranationale Sekundärrechtsakte der Kontrol-
le des EuGH (Art. 19 I UAbs. 1 S. 2 EUV, Art. 263 I AEUV). 

Demgegenüber können Entscheidungen im Bereich der intergouverne-
mentalen GASP nur auf Initiative eines Mitgliedstaates oder des Hohen 
Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik getroffen werden (Art. 30 I 1. 
und 2. Var. EUV). Die Kommission hat kein eigenes Initiativrecht und ist 
auf die Zustimmung des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspoli-
tik angewiesen (Art. 30 I 3. Var. EUV). Das Entscheidungsverfahren in der 
GASP, an dem das Europäische Parlament nicht beteiligt wird, verlangt 
grundsätzlich Einstimmigkeit (Art. 31 I UAbs. 1 S. 1 EUV) und jeder Mit-
gliedstaat verfügt in den wenigen Ausnahmefällen, in denen Entscheidun-
gen mit qualifizierter Mehrheit möglich sind, dennoch über ein Vetorecht 
(Art. 31 II UAbs. 2 S. 1 EUV). Das GASP-Primärrecht und -sekundärrecht 

                                                 
gemäß Art. 3 II oder Art. 216 I AEUV vorliegen, siehe dazu unten, nachträgliche ausschließ-
liche Zuständigkeit und völkerrechtliche Vertragsschlusskompetenz, S. 129 ff. u. 145 ff. 

26 Pechstein, JZ 2010, 425 (429). 
27 Siehe unten, Rechtswirkungen, S. 234 ff. 
28 Calliess, EU nach Lissabon, S. 45; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der 

EU, EL 41, Juli 2010, Art. 1 AEUV, Rn. 65; Pechstein, JZ 2010, 425 (426 u. 429). 
29 Pechstein, JZ 2010, 425 (428 f.). 
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unterliegen grundsätzlich auch nicht der gerichtlichen Kontrolle des EuGH 
(Art. 24 I UAbs. 2 S. 6 EUV). 

Vor diesem Hintergrund wird zur Unterscheidung im Nachfolgenden 
das Begriffspaar supranationales auswärtiges Handeln und (intergouver-
nementale) GASP verwendet.  

Das supranationale auswärtige Handeln umfasst insbesondere den Fünf-
ten Teil des AEUV, die Nachbarschaftspolitik (Art. 8 EUV) und in einem 
weiteren Sinne alle externen Aspekte der „vergemeinschafteten“30 bzw. 
„integrierten“ Politikbereiche. Der Umfang der GASP ergibt sich aus Ti-
tel V, Kapitel 2 EUV.31 Die GSVP ist ein „integraler Bestandteil“ der 
GASP (Art. 42 I S. 1 EUV). Das bedeutet, dass alle Regeln, die für die 
GASP gemäß Art. 23–41 EUV gelten, grundsätzlich auch für die GSVP 
Geltung beanspruchen.32 Ferner gelten die allgemeinen Bestimmungen 
über das auswärtige Handeln der EU und insbesondere das außenpolitische 
Kohärenzgebot ebenfalls für die GSVP (Art. 21 III UAbs. 1 EUV). Die auf 
der Untersuchung der GASP basierenden Ergebnisse dieser Arbeit lassen 
sich deshalb prinzipiell auf die GSVP übertragen. 

Auswärtiges Handeln ohne Einschränkung meint in Anlehnung an 
Art. 21 III UAbs. 1 EUV beide Bereiche und damit das gesamte auswärtige 
Handeln der EU. 

III. Kohärenz 

1.  Begriff „Kohärenz“ 

a) Natürlicher Wortsinn 

Der Begriff „Kohärenz“ wird im EUV und AEUV an mehreren Stellen mit 
unterschiedlichen Bezugspunkten verwendet. „Kohärenz“ kann sich bei-
spielsweise auf einzelne Politiken oder das gesamte Handeln der EU be-
ziehen,33 auf die Kohärenz zwischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten und 
der EU,34 auf die Kohärenz der Tätigkeiten innerhalb eines Organs35 oder 
auf die Kohärenz des Unionsrechts.36 

                                                 
30 Die Bezeichnung „vergemeinschafteter“ Politikbereich ist eigentlich nicht mehr zutref-

fend, weil es die Europäische Gemeinschaft nicht mehr gibt. Eine einheitliche Terminologie 
hat sich aber noch nicht durchgesetzt. 

31 Siehe unten, Umfang der GASP, S. 144 u. 163. 
32 Hummer, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 2; Kauf-

mann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, EL 43, März 2011, Art. 42 EUV, 
Rn. 13. 

33 Art. 11 III EUV, Art. 13 I S. 1 EUV, Art. 7 AEUV, Art. 329 II UAbs. 1 S. 2 AEUV. 
34 Art. 181 I AEUV. 
35 Art. 17 VI UAbs. 1 lit. b EUV. 
36 Art. 256 II UAbs. 2 sowie III UAbs. 2 und UAbs. 3 AEUV. 
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„Kohärenz“ leitet sich von dem lateinischen Wort „cohaerentia“ ab und 
bedeutet „Zusammenhang“.37 „Kohärent“ bedeutet dementsprechend „zu-
sammenhängend“. In der Physik ist Kohärenz eine Eigenschaft von Licht-
bündeln, die die gleiche Wellenlänge und Schwingungsart haben.38 In der 
Literatur wird unter Kohärenz im Kontext des außenpolitischen Kohärenz-
gebotes unter anderem ein „aufeinander abgestimmtes, zusammenhängen-
des Verhalten“,39 „Stimmigkeit“ und „Widerspruchsfreiheit“40 sowie „Zu-
sammenhangswahrung“41 verstanden. 

b) Kohärenz und Konsistenz 

Berücksichtigt man die verschiedenen Sprachfassungen des außenpoliti-
schen Kohärenzgebotes gemäß Art. 21 III UAbs. 2 EUV, die gleicherma-
ßen verbindlich sind (Art. 55 I 1. Hs. EUV), so verwenden alle romani-
schen Sprachen einen Wortlaut, der dem lateinischen Wort „cohaerentia“ 
sehr ähnlich ist.42 Der Wortlaut der germanischen Sprachen gleicht dem 
deutschen Wort „Zusammenhang“.43 Der englische Wortlaut spricht aller-
dings von „consistency“, obwohl es auch in der englischen Sprache das 
Wort „coherence“ gibt und es an anderen Stellen im EUV und AEUV in 
der englischen Sprachfassung verwendet wird.44 Dies legt zunächst den 
Schluss nahe, dass „consistency“ bewusst verwendet wurde und eine ande-
re Bedeutung als „coherence“ haben soll.45 In den älteren Fassungen des 

                                                 
37 Duden, Rechtschreibung, S. 629; Duden, Fremdwörterbuch, S. 532; Wahrig, Wörter-

buch, S. 855.  
38 Duden, Fremdwörterbuch, S. 532. 
39 Krenzler/Schneider, EuR 1994, 144 (145); vgl. auch Blanke, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/EGV, Art. 3 EUV, Rn. 5; Bunk, Verpflichtung zur kohärenten Politikgestaltung, S. 9. 
40 Hilf/Pache, in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, EL 27, Juni 2005, Art. 3 EUV, Rn. 9; 

Pechstein, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 3 EUV, Rn. 6; Regelsberger/Kugelmann, in: Streinz, 
EUV/AEUV, Art. 21 EUV, Rn. 16. 

41 Pechstein, EuR 1995, 247 (253); vgl. auch Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 
Art. 1 EUV, Rn. 54. 

42 Französisch: „cohérence“; Italienisch: „coerenza“; Portugiesisch: „coerência“; Rumä-
nisch: „coerenţa“; Spanisch: „coherencia“. 

43 Dänisch: „sammenhæng“; Niederländisch: „samenhang“; Schwedisch: „samstämmig-
heten“; mit Ausnahme des deutschen Wortlauts „Kohärenz“ und des englischen Wortlauts 
„consistency“. 

44 Art. 11 III EUV lautet in der englischen Fassung: „The European Commission shall 
carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Unionʼs ac-
tions are coherent and transparent.“; Art. 349 III AEUV: „The Council shall adopt the meas-
ures referred to in the first paragraph taking into account the special characteristics and con-
straints of the outermost regions without undermining the integrity and the coherence of the 
Union legal order, including the internal market and common policies.“ (Hervorh. d. Verf.).  

45 Vgl. auch Siems, Kohärenzgebot, S. 21; Thym, Auswärtige Gewalt, in: von Bogdandy/ 
Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 441 (483).  


